
Pflegevertrag Monatspauschalen

zwischen 

Yvonne Schürmann
Osterholzer Str. 73
42781 Haan-Gruiten
Tel: 0172/2188050
E-Mail: tierserviceschuermann@gmx.de

und 

dem Tierhalter:

Name:__________________________________________________________________________

Adresse:_________________________________________________________________________

Telefon/ Handy:___________________________________________________________________

E-Mail:__________________________________________________________________________

Personalausweisnr.:________________________________________________________________

Angaben zum Tier:

Name:____________________________ Art/ Rasse:___________________________

Merkmale/ Farbe:___________________             Geburtsdatum:_________________________

Geschlecht:________________________

das Tier kommt jeden   Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag
Bringen: 7:15 – 7:25 Uhr  /   Abholen: 17:10 – 18:00 Uhr
(Andere Hol- und Bringzeiten sind in Ausnahmefällen nach Absprache gegen Aufpreis, möglich)

Bei den Monatspauschalen werden feste Tage vereinbart die Ihrem Hund immer, auch in den 
Ferienzeiten, zur Verfügung stehen. Fehlzeiten aus Ihrer Sicht können nicht gutgeschrieben werden. 
Eine Rückzahlung ist ausgeschlossen. Die Kündigungsfrist bei den Monatspauschalen beträgt zwei 
Monate zum Monatsende. Sollten unsere Tagesgäste kurzfristig über Nacht bleiben, berechnen wir eine 
Übernachtungsgebühr von 10 Euro. 
Die Monatspauschalen beinhalten über das Kalenderjahr 15 Schließtage.
Monatspauschalen sind zum 01. eines Monat zu bezahlen (Zahlungseingang), sollte bis zum 03. eines 
Monat kein Zahlungseingang erfolgt sein, so erfolgt die Abrechnung gemäß der aktuellen Preisliste für 
die Tagesbetreuung.
Der Tierservice Schürmann verpflichtet sich, das o.g. Tier gemäß dem Tierhalter bekannten 
Örtlichkeiten unterzubringen und zu versorgen. 
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Die Kosten für die Unterbringung können aus der aktuellen Preisliste entnommen werden.

Kann der Tierhalter das Tier zum vereinbarten Zeitpunkt nicht abholen, ist der Tierservice Schürmann 
umgehend davon in Kenntnis zu setzen.
Bei vorzeitiger Abholung des Tieres, kann der Pensionspreis nicht erstattet werden!

Für den Fall, dass das Tier nicht binnen 10 Tagen nach dem vereinbarten Endtermin abgeholt wird, 
willigt der Tierhalter ein, dass der Tierservice Schürmann das Tier im Namen des Tierhalters an eine 
andere Person weitergeben oder verschenken kann. Für sämtliche Kosten (Pensionskosten, 
Tierarztkosten,weitere Unterbringungskosten, Fahrtkosten usw. ...) die bis zur Abgabe des Tieres 
entstehen, übernimmt der Tierhalter die volle Haftung.

Der Tierhalter versichert, das sein Tier gesund, frei von ansteckenden Krankheiten, ordnungsgemäß 
angemeldet und haftpflichtversichert ist. Der Tierhalter ist dazu verpflichtet, einen gültigen Impfausweis
mit dem Tier abzugeben. 

Das eigene Futter kann mitgebracht werden, um Durchfallerkrankungen durch Futterumstellung zu 
vermeiden. Gerne kann ihr Hund aber auch unser Trockenfutter bekommen.
Sollte ihr Hund gebarft werden, ist das mitgebrachte Futter für jede Mahlzeit zu portionieren. (Pro Tag 
und Tier berechnen wir 5€ zusätzlich für Mehraufwand, Energiekosten / Tiefkühltruhe.)  
Der Tierhalter ist mit der Veröffentlichung von Bildern seines Tieres einverstanden.

Vor Abschluss des Vertrages findet ein Kennenlernen statt und mindestens ein Probetag als Tagesgast.
Die Hunde leben in einem gemeinsamen Gastrudel. Die Tiere müssen gut sozialverträglich sein. 
Dennoch kann es zu Verletzungen kommen. 
Während des Aufenthaltes bleibt der Eigentümer Tierhalter im Sinne von §833BGB (Tierhalterhaftung).
Für Schäden, die das Tier während des Aufenthaltes erleiden könnte, bzw. verursacht übernimmt der 
Tierservice Schürmann nur bei Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit eine Haftung.
Der Tierservice Schürmann verpflichtet sich, das Tier artgerecht unterzubringen und das 
Tierschutzgesetz zu beachten.
Hält der Tierservice Schürmann eine Tierarztbehandlung für notwendig, so willigt der Tierhalter bereits 
schon jetzt ein, dass der Tierservice Schürmann das Tier im Auftrage des Tierhalters und auf dessen 
Rechnung in tierärztliche Behandlung gibt. Die hierdurch entstehenden Kosten werden komplett  vom 
Tierhalter übernommen.

Änderung dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Erklärungen sind unwirksam.
Beide Vertragspartner bestätigen mit ihrer Unterschrift, je eine Vertragsausfertigung erhalten zu haben.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und die aktuelle Preisliste sind Bestandteil dieses Vertrages. 

Die Monatspauschale beträgt:___________€ 

___________________________________________________________________________

Haan-Gruiten, den______________

Tierhalter/ Eigentümer: Tierservice Schürmann:

______________________      _____________________
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